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47 -
Inserate.

70 Medaillen, Patente und Preise von Deutschland,

Frankreich, England :c.

Messerfabrikanten in Heilbronn, einpfehlen:

Baum-Scheeren und Messer
Durchforstungs-Scheeren, Sägen, Hohhippen, Dohrer

^um Versehen, und viele andere

«H«» â q»W fH.-'.ìWv- Z.

Gutachten von bekannten Forstmännern und Illustriere Forstgeräth
Preisliste gratis.

Die Dittmar'schen Baum- oder Astsclieeren Nr. 96a sind von
dein K. Preußischen Iinanzministertum als „besonders brauch-
bar" den K. preuß. Forstbeamten empfohlen worden.

Die K Württ. Forst-Direktion empfiehlt die Dittmar'sche
Baumscheere als Taschenwerkzeug auf Jnventarkosten für die Forst-
Wächter und Waldschützen anzuschaffen.

Bekanntmachung.
Programm des Dannwartcnkurses ans der Nütti.

In Ausführrmg der Verordnung des Regierungsrathes vom 27.
Jenner 1862 und mit Ermächtigung desselben vom 9. dieß werden für
den dießjährigen Bannwartenkurs auf der Rntti folgende. Bestimmungen
festgesetzt:

1. Der Kurs dauert 6 Wochen und zwar im Frühjahr vom 28. März
bis 16. April und vom 31. Oktober bis 19. November 1870.

2. Der Unterricht umfaßt: praktische Waldarbeiten und theoretische
Vorträge, welch letztere höchstens Vt der Zeit in Anspruch nehmen
sollen.

3. Am Schlüsse des Kurses wird ein Examen abgehalten und es er-
halten die Theilnehmer, welche dasselbe gut bestehen, Fähigkeits-
zeugnisse.

4. Gemeinden und Korporationen, welche wünschen, daß ihre Bann-
warte diesen Kurs besuchen, haben die Anmeldung für Aufnahme
derselben vor dem 12. März nächsthin, bei der unterzeichneten Direk-
tion schriftlich einzureichen.
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5. Personen, welche sich zum Bannwartendienst ausbildeil und hiezu
diesen Kurs besuchen wollen, haben sich ebenfalls vor dem 15. März
schriftlich bei der unterzeichneten Direktion um die Aufnahme zu
bewerben und ein von dein Gemeinderathe ihrer Wohnsitzgemeinde
ausgestelltes Zeugniß über guten Leumund beizulegen.

6. Die Theilnehmer erhalten Kost und Logis unentgeltlich. Mehr als
15 Theilnehmer können aber nicht angenommen werden.

Bern, den 21. Februar 1370.
(I) 539 ö) Der Direktor der Domainen und Forsten:

Weber.

Werkauf von Waldpsiänzlingen 187«.
Nachfolgende Waldpflänzlinge werdeil hiemit zum Kaufe angeboten:

Holzarten

F o r st ä m t e r.

Snmma
Stück.Z Z

^ G

S ìì
Z 8 ^

â! ch
Burgdvrf

Stück. Z Z
s V

A 'v
Pruntrut. Stück.

Rothtainien 6600t) 50000 1146.0 100000 40000 60000 222000 652600

Weißtannen 2000 23000
20000

25000

Dähleri 6000 50000 10200 30000 >16200

Schwarzdählen * 4V 4»

Lärchen 1000 3000 10000 14000

Weymuthskiefern 1000 100 10000 * 25 11125

Eichen 5000 5000

Buchen 3800 380»

Ahorn 3600 2000 250 * 200 6050

Eschen 5500 15000 10000 30500

Ulmen 20» * 930 * 100 * 500 103»

Schwarzerlen 10M 10000

Linden 100 400

1200 * 200 * 130
Nnßbaum »1600 500

3630

Akazien 900 3000 3900

G'ötterdaulN
i 500
s *500

1300 2300

Arven 100 3000 3100

Kastanien (wilde) 300 300

Total "89500" 127230 131800 1193630 41615 83200 222000 838975

Wer von diesen Waldpflänzlingen in kleinern oder größern Quantitäten

zu kaufeil wünscht, wird ersucht, sich rechtzeitig an die Forstäinter zu wenden.

Bern, den 28 Februar 1870.
Der Direktor der Domänen und Forsten:

(v 567 L) Weber.
* bedeutet „hochstämmig."
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